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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 24. Januar 2005

zur Genehmigung des Beitritts der Europäischen Atomgemeinschaft zum Gemeinsamen
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die

Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle

(2005/84/Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über
die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle lag
vom 29. September 1997 bis zu seinem Inkrafttreten
am 18. Juni 2001 zur Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Übereinkommen steht nunmehr für regionale Or-
ganisationen mit Integrationscharakter oder anderer Art
zum Beitritt offen, sofern diese von souveränen Staaten
gebildet und für das Aushandeln, den Abschluss und die
Anwendung internationaler Übereinkünfte betreffend die
durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten
zuständig sind, und die Gemeinschaft sich zum Beitritt
entschlossen hat.

(3) Angesichts der Aufgaben, die der Gemeinschaft nach Ka-
pitel 3 „Der Gesundheitsschutz“ des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Atomgemeinschaft obliegen,
sollte der Beitritt der Europäischen Atomgemeinschaft
zum Gemeinsamen Übereinkommen genehmigt werden.

(4) Die Europäische Atomgemeinschaft muss beim Beitritt zu
diesem Übereinkommen einen Vorbehalt in Bezug darauf
einlegen, dass Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie
92/3/Euratom zur Überwachung und Kontrolle der Ver-
bringungen radioaktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat
in einen anderen, in die Gemeinschaft und aus der
Gemeinschaft (1) und die Bestimmung nach Artikel 27
Absatz 1 Ziffer i) des Gemeinsamen Übereinkommens,
dass im Rahmen grenzüberschreitender Verbringungen

die Zustimmung des Bestimmungsstaats einzuholen ist,
nicht miteinander übereinstimmen.

(5) Nach Artikel 39 Absatz 4 Ziffer iii) des Übereinkommens
hat eine Organisation bei ihrem Beitritt dem Verwahrer
eine Erklärung zu übermitteln, in der sie angibt, welche
Staaten Mitglieder der Organisation sind, welche Artikel
des Übereinkommens auf sie anwendbar sind und wel-
ches der Umfang ihrer Zuständigkeit in dem von diesen
Artikeln geregelten Bereich ist.

(6) Die im Rahmen des Gemeinsamen Übereinkommens be-
stehenden Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, die Ver-
tragsparteien dieses Übereinkommens sind, werden durch
den Beitritt der Gemeinschaft nicht berührt —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

(1) Der Beitritt der Europäischen Atomgemeinschaft zum Ge-
meinsamen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung
abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Be-
handlung radioaktiver Abfälle wird hiermit genehmigt.

(2) Der Text der Erklärung der Europäischen Atomgemein-
schaft nach Artikel 39 Absatz 4 Ziffer iii) des Gemeinsamen
Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung
radioaktiver Abfälle liegt diesem Beschluss bei.

Geschehen zu Brüssel am 24. Januar 2005.

Im Namen des Rates

Der Präsident

F. BODEN
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ANHANG

Anlage zur Anlage Erklärung der Europäischen Atomgemeinschaft nach Artikel 39 Absatz 4 Ziffer iii) des
Gemeinsamen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die

Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle

Derzeit sind folgende Staaten Mitglieder der Europäischen Atomgemeinschaft: das Königreich Belgien, die Tschechische
Republik, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, die Hellenische Republik, das
Königreich Spanien, die Französische Republik, Irland, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die Republik
Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das Königreich
der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische Republik, die Republik Slowenien, die
Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich Schweden, das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland.

Die Gemeinschaft erklärt, dass die Artikel 1 bis 16, 18, 19, 21 und 24 bis 44 des Gemeinsamen Übereinkommens auf sie
anwendbar sind.

Die Gemeinschaft besitzt aufgrund des Artikels 2 Buchstabe b) sowie der einschlägigen Artikel in Titel II Kapitel 3 („Der
Gesundheitsschutz“) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft eine mit den vorstehend genannten
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit in den von den Artikeln 4, 6 bis 11, 13 bis 16, 19 und 24 bis 28 des Gemeinsamen
Übereinkommens erfassten Bereichen.
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